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»Urlaubsvorbereitung«

THEMATIK: Raub- und Erpressungsdelikte, Konkurrenz von Rechtfertigungsgr�nden

SCHWIERIGKEITSGRAD: Anspruchsvolle Fortgeschrittenenklausur

BEARBEITUNGSZEIT: 3 Stunden

HILFSMITTEL: Textausgabe StGB und BGB

n SACHVERHALT
A und B sind schon mehrfach zusammen in den Urlaub gefahren und treffen sich abends in der

Wohnung des B, um die n�chste gemeinsame Reise zu planen. Beim gem�tlichen Zusammensitzen

im Wohnzimmer des B kommt das Gespr�ch sehr schnell auf ihre Leidenschaft, n�mlich auf

besonders ausgefallene Fernreisen. Der A weist dabei den B darauf hin, dass er – der A – ihm

vor einem Jahr einen S�dafrika-Bildband (im Wert von 65,- Euro) geliehen habe, den er gerne

zur�ck h�tte. Der vergessliche B kann sich daran nicht erinnern und bestreitet, den Bildband jemals

von A erhalten zu haben, wor�ber sich A sehr �rgert. Er nutzt einige Minuten sp�ter die Abwesenheit

des B, der in der angrenzenden K�che f�r ein paar Schnittchen und Bier sorgt, um im B�cherregal

des B nach seinem Buch zu suchen, das er sich wieder zur�ckholen will. Um sicherzugehen, dass er

von B nicht �berrascht wird, schließt A leise die (einzige) T�r zur K�che mit dem von seiner Seite

steckenden Schl�ssel zu. Als er den gesuchten Bildband tats�chlich in Bs Regal findet, steckt er ihn in

seinen stets mitgef�hrten Rucksack. Im B�cherregal entdeckt er neben seinem S�dafrika-Bildband

noch weitere Reiseliteratur, unter anderem einen seltenen, sehr wertvollen Malediven-Reiseratgeber.

Ohne lange nachzudenken, nimmt er auch diesen noch aus dem Regal und steckt ihn in seinen

Rucksack, um damit seine eigene Sammlung zu vervollst�ndigen. Dann schließt er leise, ohne von B

bemerkt worden zu sein, die K�chent�r wieder auf.

Einige Stunden sp�ter wollen sich die beiden voneinander verabschieden. Beim Aufstehen st�ßt B

versehentlich den auf dem freien Stuhl stehenden Rucksack des A um. Dabei sieht er zuf�llig seinen

eigenen Malediven-Ratgeber und den – wie ihm auch klar ist – im Eigentum des A stehenden

S�dafrika-Bildband. Er ger�t in Wut �ber As. »Selbstbedienung«. Leicht reizbar, wie er ist, br�llt er

den A an: »Du gibst mir sofort mein Buch zur�ck, sonst setzt’s was!« A erkennt zwar, dass er mit den

B�chern jetzt schnell das Weite suchen k�nnte. Er weiß aber auch, dass B nicht lange fackelt, wenn

er erst einmal w�tend ist. Um weiteren �rger zu vermeiden und den B zu beschwichtigen, nimmt er

doch lieber beide B�cher aus seinem Rucksack und �bergibt sie dem B mit den Worten: »Dann fahr’

doch demn�chst alleine in Urlaub!« B nimmt sein eigenes Buch und – erfreut �ber den gerechten

Ausgleich zur frechen Selbstbedienung des A – auch dessen Buch entgegen. Danach rafft der A seine

restlichen Sachen zusammen und verl�sst die Wohnung.

Strafbarkeit von A und B?

Evtl. erforderliche Strafantr�ge sind gestellt.

n L�SUNG

1. TATKOMPLEX: GESCHEHEN AM FR�HEN ABEND1. Tatkomplex

A. STRAFBARKEIT DES B

I. § 246 I
B k�nnte sich gem. § 246 I strafbar gemacht haben, indem er den vor einem Jahr von A geliehenen

Bildband nicht zur�ckgegeben hat.

Daf�r m�sste er sich den Band zugeeignet haben, d.h. er m�sste einen Zueignungswillen in

objektiv erkennbarer Weise bet�tigt haben (Sch�nke/Schr�der/Eser 27. Aufl. 2006, § 246 Rn. 11). B

hatte es hier lediglich unterlassen, eine geliehene Sache zur�ckzugeben. Darin alleine kann noch

keine Manifestation des Zueignungswillens gesehen werden (OLG Koblenz StV 1984, 287; Sch�n-

ke/Schr�der/Eser a.a.O. § 246 Rn. 11). § 246 I ist zu verneinen.

II. § 246 I
Der B k�nnte sich dadurch, dass er dem A gegen�ber bestreitet, den Bildband je erhalten zu haben,

wegen § 246 I strafbar gemacht haben. Da der B laut Sachverhalt vergesslich ist und den Besitz nicht

bewusst geleugnet hat, fehlt es aber jedenfalls am Unterschlagungsvorsatz.
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